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Vorwort 
 
Auch wenn Sie später nicht in der Lage sein müssen, als Richter über 
das Schicksal von Straftätern zu entscheiden, so ist das materielle Straf-
recht doch hervorragend geeignet, Ihnen einen systematischen Umgang 
mit dem Gesetz zu vermitteln. Es gehört zu den Grundkenntnissen einer 
juristischen Ausbildung, zumal Sie in Ihrer späteren Tätigkeit immer wie-
der mit Begriffen aus diesem Bereich konfrontiert werden. Abgesehen 
davon ist es aufgrund der Lebensnähe ein interessantes Fach, das sehr 
viel Spaß machen kann. 
 
Ziel der Stoffvermittlung im Fach �Materielles Strafrecht� soll insbesonde-
re sein, dass Sie aufgrund eines Sachverhalts in der Lage sind, die in 
Frage kommenden Strafnormen zu finden und anhand von bestimmten 
Aufbauschemata zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Bestrafung 
eines Täters vorliegen. 
Das vorliegende Lehrbuch soll Ihnen dabei anhand von zahlreichen Bei-
spielen und Übungen Schritt für Schritt die Zusammenhänge verständ-
lich machen und Sie auf die gutachtliche Lösung von Klausuren vorberei-
ten. Dazu empfehle ich dringend, die angebotenen Beispiele und Übun-
gen auch tatsächlich selbst zu erarbeiten. Also immer Papier und Stift 
bereithalten! 
 
Das Lehrbuch wendet sich überwiegend an die Auszubildenden zur Jus-
tizfachwirtin / zum Justizfachwirt. Es orientiert sich am vollständig über-
arbeiteten aktuellen Rahmenstoffplan vom 01. September 2005. Es ent-
hält auch ergänzende Anmerkungen außerhalb des Rahmenstoffplans, 
die Sie an der Überschrift und dem kleineren, kursiven Schriftbild erken-
nen können. Das Lehrbuch kann auch zur Schulung der Justizangestell-
ten und in der Gerichtsvollzieherausbildung herangezogen werden. 
 
Für Hinweise, Anregungen und Verbesserungsvorschläge bin ich immer 
sehr dankbar! Denn nur wer weiß, dass er Fehler gemacht hat, kann die-
se auch bereinigen. Am besten Sie schicken mir eine Mail an:  
silvia.eger@ja-peg.bayern.de. 
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Mein besonderer Dank gilt meiner Kollegin und Freundin Gudrun Scharr, 
die das Fach �Materielles Strafrecht� für den mittleren Justizdienst seit 
vielen Jahren unterrichtet, die ich bei fachlichen Fragen jederzeit nerven 
durfte und die sich die Mühe gemacht hat, das Lehrbuch vorab zu lesen. 
 
Pegnitz, im September 2006 

Silvia Eger 
Diplom-Rechtspflegerin (FH) 
Hauptamtliche Lehrkraft an der Bayerischen Justizschule Pegnitz 
 
 
In der aktuellen Auflage wurde das Lehrbuch lediglich redaktionell über-
arbeitet und dem neuen Rahmenstoffplan für den mittleren Justizdienst 
vom 1. September 2007 angepasst. 
 
Pegnitz, im Juni 2008 

Silvia Eger 
Diplom-Rechtspflegerin (FH) 
Hauptamtliche Lehrkraft an der Bayerischen Justizschule Pegnitz 
 
 
In der aktuellen Auflage wurde das Lehrbuch zum einen redaktionell 
überarbeitet. Außerdem stelle ich fest, dass Anwärter im Unterricht oft 
immer wieder die gleichen Fragen stellen. Dahingehend habe ich man-
che Erläuterungen konkretisiert oder umformuliert. 
 
Pegnitz, im Januar 2011 

Silvia Eger 
Diplom-Rechtspflegerin (FH) 
Hauptamtliche Lehrkraft an der Bayerischen Justizschule Pegnitz 
 
 
In der aktuellen Auflage wurde das Lehrbuch lediglich redaktionell über-
arbeitet. 
 
Pegnitz, im Januar 2013 

Silvia Eger 
Diplom-Rechtspflegerin (FH) 
Hauptamtliche Lehrkraft an der Bayerischen Justizschule Pegnitz 
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In der aktuellen Auflage wurde das Lehrbuch um neue Delikte gemäß 
dem Rahmenstoffplan vom 01.01.2014 ergänzt und z.T. nochmals präzi-
siert. Des Weiteren wurden die Erkenntnisse und Absprachen der Lehr-
kräfte hinsichtlich mancher Delikte sowie überarbeitete Folien und Fälle 
eingearbeitet. 
 
Pegnitz, Februar 2015 
 
Silvia Eger 
Diplom-Rechtspflegerin (FH) 
Hauptamtliche Lehrkraft an der Bayerischen Justizakademie Pegnitz 
 
 
In der aktuellen Auflage wurden einige Schreibfehler ausgemerzt und 
teilweise Beispiele, Fälle und Falllösungen konkretisiert oder leicht ge-
ändert. Außerdem wurde die Änderung der Vorschriften zur Sicherungs-
verwahrung eingearbeitet. 
 
Pegnitz, Dezember 2016 
 
Silvia Eger 
Diplom-Rechtspflegerin (FH) 
Hauptamtliche Lehrkraft an der Bayerischen Justizakademie Pegnitz 
 
 
In der aktuellen Auflage habe ich mich aufgrund der Änderungen beim 
Fahrverbot und dem Wegfall des Verfalls insbesondere den Rechtsfol-
gen gewidmet und diese zum Teil konkretisiert. Bei dieser Gelegenheit 
fallen wie immer Schreibfehler oder kleine Verbesserungen auf. 
 
Pegnitz, Dezember 2018 
 
Silvia Eger 
Diplom-Rechtspflegerin (FH) 
Hauptamtliche Lehrkraft an der Bayerischen Justizakademie Pegnitz 
 
 
Ich weiß nicht, wie oft ich mir dieses Buch bereits durchgelesen habe 
und immer wieder entdecke ich Schreibfehler. So auch dieses Mal� ich 
hoffe, ich habe irgendwann einmal alle erwischt und ausgebessert. 
Bedanken möchte ich mich bei dieser Gelegenheit bei allen, die mir Lob, 
aber auch konstruktive Kritik und Hinweise auf rechtliche Feinheiten 
schicken � diese habe ich auch in dieser Auflage wieder gerne aufge-
nommen und entsprechende, kleinere Änderungen vorgenommen. Des 
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Weiteren hat sich die Vorschrift zur Schuldfähigkeit (§ 20 StGB) ein klein 
wenig geändert.  
 
Pegnitz, November 2021 
 
Silvia Eger 
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1 Der staatliche Strafanspruch oder �Au-
ge um Auge, Zahn um Zahn� 

 
Das waren noch Zeiten, als man dem Höhlennachbarn die Keule über 
den Kopf gezogen hat, weil er ein Stück vom Mammut geklaut hatte oder 
als im Mittelalter die Grundherren oder kleine Beamte jemandem auch 
für einen kleinen Diebstahl sofort die Hand abhackten. 
 
Diese Zeiten sind heute glücklicherweise vorbei � oder sollte man sagen 
�leider� vorbei? Denn würden Sie in der Steinzeit oder im Mittelalter le-
ben, müssten Sie jetzt kein Strafrecht lernen. 
 
Auf jeden Fall hat der Staat irgendwann einmal für alle verbindlich fest-
gelegt, was man nicht tun darf (Straftatbestand) und was passiert, wenn 
man gegen diese Verbote verstößt (Rechtsfolgen). Diese sog. staatli-
chen Strafansprüche sind im Strafgesetzbuch (StGB) und dort im Be-
sonderen Teil aufgeführt. Natürlich gibt es noch zahlreiche andere Ge-
setze, die Straftatbestände enthalten, aber mit denen müssen Sie sich in 
der Ausbildung nicht herumärgern. 
 
Der Staat hat sich außerdem vorbehalten, dass nur er allein Straftaten 
verfolgen und vollstrecken darf und wie das bei einem Monopol so ist, 
muss deshalb der Staat natürlich auch von Amts wegen eingreifen, 
wenn eine solche Straftat begangen wurde (Offizialprinzip).  
 
Damit Sie überhaupt verstehen, was Sie lernen, sollten Sie auch wissen, 
wo das materielle Strafrecht überhaupt einzuordnen ist. Dabei soll Ihnen 
folgende Übersicht helfen: 
 

 

Das deutsche Recht 

Privatrecht Öffentliches Recht 

BGB Sonstige 
(z.B. HGB, AktG) 

Sonstige 
(VerfassungsR, 
VerwaltungsR) 

Materielles 
Strafrecht 

Verfahrensrecht 

Strafrecht 
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Der Unterschied zwischen dem Privatrecht und dem öffentlichen Recht 
müsste Ihnen ja bereits bekannt sein. Nochmals zur Wiederholung: 
 
Privatrecht: 
Stehen sich zwei Rechtssubjekte (z.B. natürliche oder juristische Perso-
nen) gleichberechtigt gegenüber, so spricht man von Privatrecht. Der 
Staat mischt sich nur ein, wenn einer um Hilfe schreit. Das Privatrecht 
ist, bis auf wenige Ausnahmen, durch Vertrag abänderbar. 
 
Öffentliches Recht: 
Besteht ein Über- und Unterordnungsverhältnis (z.B. Bürger � Staat) 
wird dies dem öffentlichen Recht zugeordnet.  
So eben auch das Strafrecht, bei dem der Staat eingreifen muss, wenn 
eine Straftat vorliegt, ohne dass jemand irgendetwas veranlassen muss 
(§ 160 Abs. 1, 2 StPO). Es gibt dazu, wie es in der Juristerei nun mal so 
üblich ist, zwar wieder Ausnahmen, bei denen gewisse Straftaten nur auf 
Antrag verfolgt werden, wie z.B. bei dem Diebstahl einer Packung Gum-
mibärchen im Wert von 1,29 � (§§ 242, 248a StGB), aber dazu später 
mehr. Und natürlich kann man das Strafrecht nicht vertraglich abändern. 
 
 
Merke: 
Die staatlichen Strafansprüche (Straftatbestände) sind die schriftlich 
festgelegten Verbote, die für die Allgemeinheit gültig sind und an die im 
Falle des Verstoßes Rechtsfolgen geknüpft sind. 
 
 
 

2 Zweck der Strafe 
 
Rechtsgüterschutz (Prävention) 
Im Grundgesetz sind die verschiedensten Grundrechte verankert, wie 
z.B. das Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit und Freiheit der 
Person (Art. 2 Abs. 2 GG), das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Art. 13 GG) oder das Recht auf Eigentum (Art. 14 GG). Leben, Freiheit, 
Unversehrtheit, Eigentum etc. werden auch als Rechtsgüter bezeichnet. 
Auch das Strafrecht hat die Aufgabe, diese Rechtsgüter zu schützen, 
indem es zum einen - vorbeugend - abschrecken soll, zum anderen - 
wenn bereits eine Tat begangen wurde, der Täter verurteilt wurde und im 
Kittchen sitzt - die Gesellschaft vor dem Täter schützen und ihn resozia-
lisieren soll. 
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Schuldvergeltung (Repression) 
Wenn ein Mitglied der Gesellschaft eines Ihrer Rechtsgüter verletzt (z.B. 
wenn Ihnen jemand das Auto zerkratzt), sind Sie mit Sicherheit sehr bö-
se auf ihn und wollen �Rache� oder �Vergeltung�. Dieses Vergeltungsin-
teresse hat unsere Rechtsordnung anerkannt und durch § 46 Abs. 1 
Satz 1 StGB auch zu einem Recht der Gesellschaft erklärt. Der Täter 
wird nämlich umso härter bestraft, je höher die �Schuld� ist, die er auf 
sich geladen hat. 
 
 
 

3 Unterscheidung materielles und formel-
les Strafrecht 

 
Wie Sie es bereits aus dem Zivilrecht kennen, werden die meisten 
Rechtsgebiete in materielle und formelle Vorschriften unterteilt. Im Zivil-
recht sogar in verschiedene Gesetze - BGB und ZPO. Dort regelt das 
BGB, ob ein Anspruch besteht und die ZPO, wie der Anspruch durch-
gesetzt werden kann. 
 
 
Auch im Strafrecht gibt es die Unterteilung in materielles und formelles 
Strafrecht. 
Das materielle Strafrecht regelt demnach die Frage, ob ein Verhalten 
strafbar ist. Diese Frage beantwortet vor allem das Strafgesetzbuch 
(StGB).  
Wie und ob eine Person zu verurteilen ist, regelt das formelle Straf-
recht, das im Wesentlichen in der Strafprozessordnung (StPO) geregelt 
ist. 
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Folgende Übersicht soll Ihnen den Unterschied nochmals erläutern: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strafrecht 

Materielles Strafrecht Formelles Strafrecht 

Wann liegt eine straf-
bare Handlung vor? 
 Tatbestandsmä-

ßigkeit 
 Rechtswidrigkeit 
 Schuld 

S
tG

B
 t

Verfahrensablauf für 
eine objektive Ermitt-
lung der strafbaren 
Handlung 
 Tat, Täter, Tather-

gang, Motive ent-
sprechend dem 
wahren Sachverhalt 
ermitteln 

 Tatverdächtigen ein 
faires Verfahren er-
möglichen 

 Schranken des Ein-
griffs in die persönli-
che Freiheit beach-
ten (Art. 2 Abs. 2 
GG) 

S
tP

O
 

verhilft zur Durchsetzung 

RECHTSFOLGEN 



Materielles Strafrecht 
Silvia Eger, Dipl.-RPfl. (FH) 

 - 19 - 

4 Grundsätze des materiellen Strafrechts 
 
4.1 Gesetzlichkeitsprinzip 
 
Den wichtigsten Grundsatz finden Sie im Art. 103 Abs. 2 GG und in den 
§§ 1 und 2 StGB. 
 
Art 103 Abs. 2 GG 
(1) � 
(2) Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich 

bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde. 
(3) � 
 
§ 1 StGB 
Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich be-
stimmt war, bevor die Tat begangen wurde. 
 
§ 2 StGB 
(1) Die Strafe und ihre Nebenfolgen bestimmen sich nach dem Gesetz, 

das zur Zeit der Tat gilt. 
... 
 
 
Die Zeit der Tat bestimmt sich nach § 8 StGB. 
 
§ 8 StGB 
Eine Tat ist zu der Zeit begangen, zu welcher der Täter oder der Teil-
nehmer gehandelt hat oder im Falle des Unterlassens hätte handeln 
müssen. Wann der Erfolg eintritt, ist nicht maßgebend. 
 
 
Dieser Grundsatz sichert den Bürger vor einer willkürlichen und unbere-
chenbaren Ausübung der staatlichen Strafgewalt und gewährt somit die 
Rechtssicherheit. 
 
 

Beispiel: 
Ein abgesägter Ex-Liebhaber stellt seiner Ex-Geliebten ständig 
nach und verfolgt sie auf Schritt und Tritt, tut ihr aber nichts. Die 
Ex-Geliebte hat Angst und fühlt sich ständig unwohl. 
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Erst seit März 2007 existiert der § 238 StGB, in dem es unter Stra-
fe gestellt wird, wenn jemand einen Menschen unbefugt nachstellt. 
Bis zu dem Erlass dieses Paragraphen konnte solchen penetran-
ten Ex-Liebhabern in strafrechtlicher Hinsicht nichts passieren, 
denn ein Gesetz, welches das sog. �Stalking� strafbar macht, gab 
es vorher nicht. Sie können nur bestraft werden, wenn sie nach Er-
lass dieses Gesetzes Ex-Geliebten nachstellen, nicht jedoch für 
Nachstellungen, die vor März 2007 begangen wurden (Rückwir-
kungsverbot). 

 
 
Anmerkung: 
Im Strafrecht unterliegt dem Gesetzlichkeitsprinzip nur, was auch schrift-
lich festgelegt wurde. Eine Strafbarkeit kann nicht aus einem Gewohn-
heitsrecht erwachsen. 
Im Strafrecht gilt der Bestimmtheitsgrundsatz, d.h. nur was konkret in 
den Strafrechtsparagraphen beschrieben ist (gesetzlicher Tatbestand 
und Strafdrohung), ist auch strafbar. Man darf einen Paragraphen also 
nicht auslegen, weil er �so ungefähr� zutrifft (sog. Analogieverbot).  
 
 
4.2 Täter kann nur eine natürliche Person sein 
 
Sie können also beispielsweise eine GmbH nicht strafrechtlich verfolgen, 
sondern nur denjenigen persönlich, der strafbar gehandelt hat. 
Dieses Prinzip steht hin und wieder in der Kritik, denn was machen, 
wenn Banken als juristische Personen dubiose Milliardengeschäfte täti-
gen? Eine juristische Person lässt sich schwer ins Gefängnis stecken 
und oft kann man keinen einzelnen Mitarbeiter als Täter ausmachen. 
 
 
4.3 Im Zweifel für den Angeklagten (in dubio pro reo) 
 
Dieser Grundsatz besagt, dass nur derjenige verurteilt werden darf, des-
sen Schuld zweifelsfrei feststeht. Ist also der Richter nicht voll von der 
Schuld des vermeintlichen Täters überzeugt, ist eine Verurteilung aus-
geschlossen. 
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4.4 Grundsatz der materiellen Rechtskraft 
 
Dieser Grundsatz ist in Art. 103 Abs. 3 GG verankert: 
 
Art. 103 Abs. 3 GG 
(1) � 
(2) � 
(3) Niemand darf wegen derselben Tat auf Grund der allgemeinen Straf-

gesetze mehrmals bestraft werden. 
 
Wurde also ein Täter bereits wegen einer Straftat verurteilt, kann er in 
einem anderen Verfahren nicht nochmals wegen derselben Straftat ver-
urteilt werden. 
 
 
 

5 Das kleine Wörterbuch des Strafrechts 
 

 Tatbestand (auch: �Straftatbestand�, �gesetzlicher Tatbe-
stand� oder �gesetzlicher Straftatbestand�) 
ist die Gesamtheit der gesetzlichen Voraussetzungen für das Vorliegen 
einer strafbaren Handlung. Man unterscheidet zwischen dem objektiven 
(nach außen wahrnehmbar) und dem subjektiven Tatbestand (innere 
Vorstellung des Täters), aber dazu später. 
 

Am Beispiel § 223 StGB ist der Tatbestand: 
�Wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Ge-
sundheit schädigt,�� 

 
 

 Tatbestandsmerkmale 
sind die einzelnen Bestandteile des Tatbestandes. 
 

Am Beispiel des § 223 StGB sind Tatbestandsmerkmale: 
 �andere Person� 
 �körperlich misshandelt� oder �an der Gesundheit schädigt� 

 
 

 Tatbestandsmäßiges Handeln 
liegt vor, wenn alle Tatbestandsmerkmale erfüllt sind  
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 Tat  
ist die tatbestandsmäßige Handlung 
 
 

 Rechtswidrige Tat 
ist die tatbestandsmäßige und rechtswidrige Handlung 
 
 

 Straftat  
ist die tatbestandsmäßige, rechtswidrige und schuldhafte Handlung 
 
 

 Unterscheidung Vergehen � Verbrechen, § 12 StGB 
Die Unterscheidung von Vergehen und Verbrechen ist später von Be-
deutung, wenn es um die Frage geht, ob der Versuch einer Straftat 
strafbar ist oder bei der Bestimmung der Zuständigkeit der Gerichte im 
Strafprozess (§§ 25, 74 GVG). 
 

Verbrechen § 12 Abs. 1 StGB  
= eine rechtswidrige Tat, deren Begehung mit einer Mindestfreiheits-
strafe von einem Jahr bedroht ist, d.h. also, das Gesetz lässt in kei-
nem Fall eine geringere Freiheitsstrafe zu! Das zugrundeliegende 
Strafmaß (Rechtsfolge) ergibt sich dabei aus den einzelnen Tatbe-
standsnormen. 
 

Vergehen § 12 Abs. 2 StGB 
= eine rechtwidrige Tat, die im Mindestmaß mit einer geringeren Frei-
heitsstrafe oder Geldstrafe bedroht ist. 
 
 

Achtung: für die Einteilung von Vergehen oder Verbrechen kommt es 
 nur darauf an, welches Strafmaß das Gesetz vorsieht, nicht 
 auf die tatsächliche Verurteilung. 
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Übung:  
 
Ordnen Sie die folgenden Delikte in Vergehen und Verbrechen 
ein: (Auflösung siehe unten1) 
 
a) Hausfriedensbruch, § 123 StGB 
 
               
 
b) Totschlag, § 212 StGB 
 
               
 
c) Körperverletzung, § 223 StGB 
 
               
 
d) Schwere Körperverletzung, § 226 StGB 
 
               

                                      
1  Auflösung Übung: 

a) Keine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr (�FS bis 1 Jahr oder Geldstra-
fe)  Vergehen, § 12 Abs. 2 StGB 

b) Mindestfreiheitsstrafe 5 Jahre (�nicht unter�)  Verbrechen, § 12 Abs. 1 
StGB 

c) Keine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr (�FS bis 5 Jahre oder Geldstra-
fe)  Vergehen, § 12 Abs. 2 StGB 

d) Mindestfreiheitsstrafe von 1 Jahr  Verbrechen, § 12 Abs. 1 StGB 
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6 Aufbau des Strafgesetzbuches 
 
Wie die meisten anderen Gesetze ist auch das Strafgesetzbuch aufge-
teilt in einen Allgemeinen Teil und einen Besonderen Teil. 
 

 
 
Der Allgemeine Teil beinhaltet Vorschriften, die für jeden einzelnen Straf-
tatbestand des Besonderen Teils Bedeutung haben können (Vor-die-
Klammer-ziehen), wie z.B. die Frage, ob jemand Täter oder Teilnehmer 
ist, ob nur der Versuch einer Straftat vorliegt, ob jemand in Notwehr eine 
Straftat begangen hat etc. 
 
Der Besondere Teil enthält die einzelnen Straftatbestände. Sie beant-
worten z.B. die Frage, wann das Töten eines Menschen Mord oder doch 
�nur� Totschlag ist, ob eine Ohrfeige eine Körperverletzung ist etc.  
 
 

Allgemeiner Teil 
§§ 1 � 79b StGB 

Besonderer Teil 
§§ 80 � 358 StGB 

Strafgesetzbuch 
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7 Der Aufbau eines Straftatbestandes  
oder �Die 3 Stufen der strafbaren Hand-
lung� 

 
Im Zivilrecht haben Sie (mit mehr oder weniger Begeisterung) bereits ge-
lernt, dass das Vorliegen aller Anspruchsvoraussetzungen (automatisch) 
eine Rechtsfolge nach sich zieht.  
 

Beispiel:  
Wenn ein wirksamer Kaufvertrag vorliegt, hat der Verkäufer An-
spruch auf Kaufpreiszahlung, § 433 Abs. 2 BGB. 

 

 
 
 
Im Strafrecht ist dies ähnlich: 
Wenn alle Tatbestandsmerkmale, also alle in der Vorschrift genannten 
Voraussetzungen, vorliegen, dann tritt eine bestimmte Straffolge ein. 
 

 
 
 
Am Beispiel der Körperverletzung, § 223 Abs. 1 StGB: 
 

 
 

Anspruchsvoraussetzungen Rechtsfolge 

Tatbestandsmerkmale Straffolge 

Wer eine andere Per-
son körperlich miss-
handelt oder an der 
Gesundheit schädigt,  

wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf 
Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
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17 Einleitung Besonderer Teil 
 
Wir haben uns im ersten Kapitel �Allgemeiner Teil� in aller Ausführlichkeit 
mit der allgemeinen Prüfung von Straftatbeständen anhand des dreistu-
figen Verbrechensaufbaus (Tatbestand, Rechtswidrigkeit, Schuld) oder 
anderer Aufbauschemata z.B. beim Versuch beschäftigt. Dabei haben 
Sie bereits eine ganze Reihe an Delikten mehr oder weniger oberfläch-
lich kennen gelernt, denn ohne die hätte man die Inhalte des Allgemei-
nen Teils gar nicht erklären können. 
 
Als nächstes nehmen wir uns im Rahmen des Besonderen Teils die ver-
schiedenen Delikte aus dem Rahmenstoffplan genauer unter die Lupe. 
Denn wie bereits ganz am Anfang des Buches angedroht, besteht für 
augenscheinlich einfache objektive Tatbestandsmerkmale teilweise doch 
Erläuterungsbedarf. Schlimmer noch: eigentlich gibt es für fast jedes ob-
jektive Tatbestandsmerkmal eine genaue Definition! Diese Definitionen 
(z.B. Was ist �Wegnahme�? Was ist �körperlich misshandeln�? etc.) 
stünden auch alle in den Kommentaren zum Strafgesetzbuch, aber 
nachdem Sie keine Kommentare verwenden dürfen und keiner von 
Ihnen verlangen kann, dass Sie alle Definitionen auswendig lernen, sol-
len Sie im Folgenden ein Gefühl für manche Begriffe bekommen. Ziel 
des Ganzen ist es, dass Sie am Ende Fälle gutachtlich lösen können und 
dazu müssen Sie mit dem Sachverhalt begründen können, warum die 
Voraussetzungen eines Straftatbestandes erfüllt sind (= Subsumtion). 
Aber darüber mehr im Kapitel �Juristische Arbeitsmethode in Strafrechts-
fälle�. 
 
Eine Übersicht, was Sie im folgenden Abschnitt erwartet: 
 

Straftaten gegen das Leben 
 Totschlag § 212 StGB  
 Mord § 211 StGB 
 Fahrlässige Tötung § 222 StGB 
 

Körperverletzung 
 Körperverletzung § 223 StGB samt Qualifikationen 

 Gefährliche Körperverletzung § 224 StGB 
 Schwere Körperverletzung § 226 StGB 

 Körperverletzung im Amt § 340 StGB (Amtsdelikt) 
 Fahrlässige Körperverletzung § 229 StGB 
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Straftaten gegen persönliche Friedens- und Geheimbereiche 
 Hausfriedensbruch § 123 StGB  
 Beleidigung § 185 StGB 
 Nötigung § 240 StGB 
 Sachbeschädigung § 303 StGB  
 Verletzung des Briefgeheimnisses § 202 StGB  

 
Straftaten gegen Eigentum und Vermögen 

 Diebstahl § 242 StGB samt Qualifikationen (§§ 243, 244 StGB) und 
sonstige Formen (§§ 248b, 248c StGB) 

 Unterschlagung § 246 StGB 
 Betrug § 263 StGB 
 

Urkundenfälschung  
 Urkundenfälschung § 267 StGB in Abgrenzung zur Falschbeur-
kundung im Amt § 348 StGB 

 
Straftaten im Amt 

 Falschbeurkundung im Amt § 348 StGB 
 Vorteilsannahme § 331 StGB 
 Bestechlichkeit § 332 StGB 
 Verletzung des Dienstgeheimnisses § 353b Abs. 1 StGB 
 (Körperverletzung im Amt § 340 StGB) 
 

Gefährdung der Rechtspflege 
 Falsche uneidliche Aussage § 153 StGB 
 Meineid § 154 StGB 
 Falsche Versicherung an Eides Statt § 156 StGB  
 Verwahrungsbruch § 133 StGB 
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18 Straftaten gegen das Leben 
 
18.1 Allgemeines 
 
Bei den Straftaten gegen das Leben müssen Sie insbesondere vonei-
nander abgrenzen: 

 Mord, § 211 StGB 
 Totschlag, § 212 StGB 
 Fahrlässige Tötung, § 222 StGB 

 
Für alle drei Delikte gilt gleichsam, dass am Ende ein Mensch tot sein 
muss, der vorher noch gelebt hat (man nennt das dann auch ein sog. 
�Erfolgsdelikt�). Tot ist ein Mensch mit dem Eintritt des Hirntods. 
 
Die Tötung eines Menschen kann frühestens mit dem Beginn des Le-
bens erfolgen. Im strafrechtlichen Sinn beginnt das Leben mit Beginn 
der Eröffnungswehen und weicht somit von der Definition im § 1 BGB ab 
(nach BGB beginnt das Leben bzw. die Rechtsfähigkeit mit der Vollen-
dung der Geburt, also mit dem ersten Atemzug des Kindes). 
Eine Tötung vor diesem Zeitpunkt fällt unter § 218 StGB. 
 
 
Anmerkungen außerhalb des Rahmenstoffplans: 
Selbstmord ist im Übrigen nicht strafbar, da die Tötungsdelikte nur die Tötung eines 
(anderen) Menschen umfassen. Somit gibt es auch keine Strafbarkeit wegen Ver-
suchs oder Teilnahme am Selbstmord. 
 
Eine Tötung auf Verlangen ist durch Gesetz, § 216 StGB, ausdrücklich unter Strafe 
gestellt. Dies umfasst insbesondere die aktive Sterbehilfe. Hiervon abzugrenzen ist 
die grundsätzlich straflose passive Sterbehilfe, bei der lebensverlängernde Maßnah-
men nicht ergriffen werden.  
 
Tötet jemand einen Menschen vorsätzlich und erfolgreich, wird er immer gleichzeitig 
auch eine vorsätzliche Körperverletzung begehen. In diesem Fall ist die Körperver-
letzung ein sog. Durchgangsdelikt und muss nicht geprüft werden. 
 
 Beispiel: 

T will sein Opfer O umbringen und tötet es mit 3 Messerstichen. 2 davon ver-
letzen O nur am Bauch, der letzte trifft tödlich mitten ins Herz. 

 
Anders allerdings, wenn der Täter sein Opfer zwar töten will, es ihm aber nicht ganz 
gelingt. Dann ist neben dem versuchten Mord/Totschlag auch die (vorsätzliche) Kör-
perverletzung zu prüfen. 
 
 Beispiel: 

T sticht wieder dreimal auf sein Opfer O ein, trifft ihn aber nicht tödlich. O ist 
nur verletzt. T flüchtet, weil jemand kommt. 
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Wenn der Vorsatz nur die Körperverletzung umfasst hat, das Opfer aber doch ge-
storben ist, dann ist neben der fahrlässigen Tötung auch die vorsätzliche Körperver-
letzung mit Todesfolge zu prüfen. 
 
 Beispiel: 

T will seinem Nebenbuhler O einen Denkzettel verpassen und ihn mal �etwas 
vermöbeln�. T schlägt deshalb dem O mit der Faust ins Gesicht. O kommt da-
bei ins Straucheln und fällt mit dem Kopf so unglücklich auf einen Stein, dass 
er stirbt. 
 

 
 
18.2 Mord, § 211 StGB 
 
Der Mord ist eine besonders verwerfliche vorsätzliche Tötung, die mit 
lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht ist. Zu der Tötung muss noch ein 
Mordmerkmal hinzukommen, das entweder auf der objektiven oder sub-
jektiven Seite liegen kann.  
Sie erinnern sich: objektive Tatbestandsmerkmale sind diejenigen, die 
die äußeren Merkmale einer Tat beschreiben, die subjektiven sind dieje-
nigen, die den inneren Willen des Täters zur Tat beschreiben. In beiden 
Fällen gilt: Sachverhalt und Gesetz genau lesen!  
Lesen Sie den § 211 StGB durch und überlegen Sie, bevor Sie weiter-
machen, welche Mordmerkmale objektive und welche subjektive Tatbe-
standsmerkmale sind! 
 
Objektiver Tatbestand 

 Menschen töten  
 

 heimtückisch  
= Ausnutzung der Arglosigkeit (Opfer meint, es ist vor Angriff sicher) 
und Wehrlosigkeit des Opfers (z.B. bei Schlafenden, Giftmord) 

 
 grausam  
= Zufügung besonders starker körperlicher und seelischer Qualen vor 
dem Tod, die über das Maß der Tötung hinausgehen (z.B. Mutter 
lässt ihr Kind verhungern) 
 

 mit gemeingefährlichen Mitteln 
= Täter hat den Umfang der Gefährdung nicht mehr in der Hand; die 
Gefahr besteht für eine unbestimmte Anzahl anderer Personen (z.B. 
Tötung durch Brandstiftung, Sprengmittel, Maschinenwaffen; nicht al-
lein Schusswaffen) 
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Subjektiver Tatbestand 
 Vorsatz, § 15 StGB, muss auch evtl. objektive Mordmerkmale umfas-

sen! 
 

 Mordlust 
= Antrieb des Täters: er will einen Menschen sterben sehen, Freude 
an Vernichtung von Menschenleben 

 
 Befriedigung des Geschlechtstriebs (sog. Lustmord) 
= Befriedigung wird in Tötung gesucht oder Tötung, um sich an der 
Leiche zu vergehen  
 

 Habgier  
= Streben nach Gewinn um jeden Preis (z.B. Tötung, um Versiche-
rung zu kassieren) 
 

 Sonst niedrige Beweggründe 
= Tatantrieb steht auf sittlich niedrigster Stufe (z.B. Rachsucht, Aus-
länderhass, Neid, Ehegatten umbringen, um mit jemand anders zu-
sammen sein zu können; Eifersucht, Wut, Hass nur, wenn sie auf 
niedriger Gesinnung beruhen) 
 

 um Straftat zu ermöglichen 
= Straftat muss nicht die eigene sein (z.B. Tötung eines Wächters 
beim Einbruch) 
oder  
zu verdecken (z.B. Täter tötet nach Vergewaltigung sein Opfer, um 
unerkannt zu bleiben) 

 
Rechtswidrigkeit und Schuld: keine Besonderheit 
 
Hier ist kein Strafantrag erforderlich. 
 
 
!Achtung!
Das Vorliegen eines Mordmerkmals, egal ob auf objektiver oder subjekti-
ver Ebene, ist ausreichend! Sollten jedoch in einem Sachverhalt mehrere 
Mordmerkmale vorliegen, sind sie alle in einer gutachtlichen Falllösung 
aufzuführen!  
Sollte aber ein objektives Mordmerkmal vorliegen, muss dies auch vom 
Vorsatz umfasst sein! 
Warum? Überlegen Sie! Der Vorsatz (Wissen+Wollen) muss alle objekti-
ven Tatbestandsmerkmale umfassen! 
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18.3 Totschlag, § 212 StGB 
 
Hierunter fallen alle Tötungen, bei denen kein Mordmerkmal vorliegt. 
 
Objektiver Tatbestand 

 Menschen töten  
 

 ohne Mörder zu sein 
 
Anmerkung: 
Ob Sie in der Falllösung über den § 212 oder § 211 StGB einsteigen ist 
dabei egal. In der Volljuristenausbildung beginnt man üblicherweise mit 
dem Totschlag und prüft den Mord als Qualifikation.  
 
 Beispiel: 

T erschießt seinen Nebenbuhler N, um endlich mit dessen Frau F 
zusammen sein zu können. 
 
Einstieg Möglichkeit 1: 
T könnte sich des Totschlags strafbar gemacht haben, § 212 StGB. 
(objektiver Tatbestand) 
Dazu muss er einen Menschen getötet haben, ohne Mörder zu 
sein.  
T hat N erschossen und dadurch getötet. 
Problematisch ist, ob T ein Mörder ist, also ein Mordmerkmal im 
Sinne des § 211 Abs. 2 StGB vorliegt. 
Ein objektives Mordmerkmal liegt nicht vor. 
(subjektiver Tatbestand) 
Subjektiv muss T vorsätzlich, also mit Wissen und Wollen gehan-
delt haben, § 15 StGB. T wollte N absichtlich umbringen, um mit F 
zusammen sein zu können. 
Hier könnte T den N aus niedrigen Beweggründen getötet haben. T 
hat N getötet, um mit dessen Frau F zusammen sein zu können.  
Es liegt also ein (subjektives) Mordmerkmal vor, weshalb T Mörder 
ist und keinen Totschlag, sondern einen Mord begangen hat. 
Rechtswidrigkeit und Schuld sind indiziert. 
T hat sich des Mordes strafbar gemacht, § 211 StGB. 
 
Wenn Sie schon vorher wissen, dass der Fall eher auf Mord 
hinausläuft, ist der 2. Einstieg vielleicht eleganter: 
T könnte sich des Mordes gem. § 211 StGB strafbar gemacht ha-
ben. 
(Objektiver Tatbestand) 
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Dazu muss er einen Menschen getötet haben. T hat N erschossen 
und dadurch getötet.  
Ein objektives Mordmerkmal liegt nicht vor. 
(Subjektiver Tatbestand) 
Subjektiv muss T vorsätzlich, also mit Wissen und Wollen gehan-
delt haben, § 15 StGB. T wollte N absichtlich umbringen. 
Hier könnte T den N aus niedrigen Beweggründen getötet haben.  
T hat N getötet, um mit dessen Frau F zusammen sein zu können.  
Es liegt also ein (subjektives) Mordmerkmal vor.  
Rechtswidrigkeit und Schuld sind indiziert. 
T hat sich des Mordes strafbar gemacht, § 211 StGB. 

 
 
18.4 Fahrlässige Tötung, § 222 StGB 
 
Für die fahrlässige Tötung gilt das, was wir beim Kapitel �Fahrlässig-
keit� bereits im Allgemeinen Teil gesagt haben. Die fahrlässige Tötung 
unterliegt dem besonderen Aufbauschema des fahrlässig begangenen 
Begehungsdelikts. Sie fangen also bei der Prüfung immer erst mit dem 
Vorsatzdelikt (hier: § 212 StGB) an, und stellen beim subjektiven Tatbe-
stand fest, dass der Täter gar nicht vorsätzlich handelt. Der § 222 StGB 
stellt im Rahmen des § 15 StGB die Fahrlässigkeit ausdrücklich durch 
Gesetz unter Strafe.  
 
 Beispiel: 

Der Autofahrer A übersieht beim Einbiegen in eine Hauptstraße 
den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer M und erfasst ihn. M wird 
bei dem Unfall getötet. 
 

 


